
Aufgestellt: Berlin, den 30.April 2002               

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Ökologische Stadtentwicklung 

Amt für Stadtplanung und Vermessung 
 

............................................... gez. H. Niemann gez. Herrmann 
Fachbereichsleiter Vermessung Bezirksstadtrat Fachbereichsleiter Stadtplanung 

 

Der Bebauungsplan wurde mit einem Deckblatt vom 21.Oktober 2003  

in der Zeit vom 17.November 2003 bis einschließlich 18.Dezember 2003 öffentlich ausgelegt. 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am 26.08.2004 beschlossen. 

 

Berlin, den 30.August 2004 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Ökologische Stadtentwicklung 

Amt für Stadtplanung und Vermessung 
gez. Zeletzki 

Amtsleiter 

 

Der Bebauungsplan ist auf Grund des §10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

 

Berlin, den 22.Juni 2005 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
 

gez. Uwe Klett  gez. H. Niemann 

Bezirksbürgermeister  Bezirksstadtrat 

Die Verordnung ist am   5.07.2005  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.355 verkündet worden. 
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(§ 23 Abs.3 Satz 1 BauNVO)
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Verkehrsflächen
Straßenverkehrsfläche
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z.B. FUSSGÄNGERBEREICH

Private Verkehrsfläche
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Straßenseite

Straßenseite

Flächen für Versorgungsanlagen, Öffentliche und private Grünflächen
für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen

z.B. ÖFFENTLICHE PARKANLAGE

z.B. UMSPANNWERK

z.B. PRIVATE DAUERKLEINGÄRTEN

Fläche für die Landwirtschaft

Fläche für Wald

Wasserfläche
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Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Erhaltung vonAnpflanzen von

BäumenBäumen

sonstigen Bepflanzungen sonstigen Bepflanzungen
Umgrenzung von Flächen für Zuordnungen nach §9

Abs. 1a Baugesetzbuch
Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(Kombination mit anderen Planzeichen möglich)

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen
Festsetzungen

öffentliche Parkfläche

Gasdruckregler Trafostation

Sonstige Festsetzungen
Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen

immissionsschutzgesetzes
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Besonderer Nutzungszweck von Flächen

Sichtfläche

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu
belastende Fläche

Umgrenzung der Flächen für

Stellplätze

Garagen

Gemeinschaftsstellplätze

Gemeinschaftsgaragen

Umgrenzung der Flächen für

Garagengebäude mit Dachstellplätzen
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St
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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90)

vom 18. Dezember 1990.
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Maßstab 1 : 1 000 Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.
Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000

Stand: 23.01.2001

Textliche Festsetzungen 
 
 
1.   Im  Besonderen Wohngebiet sind oberhalb des zweiten Vollgeschosses nur 

Wohnungen zulässig. 
 
2.  Im Besonderen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4a Abs. 3 Nr. 3 BauNVO 

nicht zulässig. 
 
3.  Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 

BauNVO nicht zulässig. 
 
4.  Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist abweichend von der festgesetzten 

Zahl der Vollgeschosse ein weiteres Vollgeschoss zulässig, wenn es sich hierbei 
um einen Dachraum handelt, der ein Vollgeschoss ist, und wenn die festgesetzte 
Geschossflächenzahl nicht überschritten wird. 

 
5. Im Besonderen Wohngebiet ist abweichend von der festgesetzten Zahl der Voll-

geschosse ein weiteres Vollgeschoss zulässig, wenn dieses zwei Drittel der 
Grundfläche des Gebäudes nicht überschreitet und die Geschossflächenzahl 
nicht überschritten wird. 

 
6. Für das Besondere Wohngebiet wird als von der offenen Bauweise abweichende 

Bauweise festgesetzt: Gebäude dürfen eine Gebäudelänge von 35 m nicht über-
schreiten. 

 
7. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind auf den nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO nicht zulässig. 

 
8. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind auf den nicht bebaubaren 

Grundstücken die vorhandenen Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen 
zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. 

 
9. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand des Bebauungs-

planes. 

BebauungsplanXXIII-2d
für die Grundstücke Treskowstraße 74/76, 

Hönower Straße 47/57  und  61/73 sowie 

Wilhelmsmühlenweg 191 und 195/199 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf , 

Ortsteil Mahlsdorf 

Abzeichnung 

 
Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt  
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der  
Urschrift des Bebauungsplanes XXIII-2d 
vom 22.06.2005 übereinstimmt. 
 Zu diesem Bebauungsplan gehört 
 das Deckblatt vom 21.10.2003 
(in der Abzeichnung eingearbeitet) 
 
Berlin, den  
 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Ökologische Stadtentwicklung 
Stadtentwicklungsamt 
FB Vermessung 
 
Im Auftrag 
 


